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Vorbereitend auf das Masterupgrade ist von allen TeilnehmerInnen das  

Aufbauseminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ 

zu absolvieren. 
 

Umfang: 30 Stunden 

Kosten: € 550,-- 
Leitung: Univ.-Doz. Mag. Dr. Gerhard Benetka 

Rainer Socher 
Gregor Wasicky 

 

Seminarprogramm: 

Teil 1 Coaching „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ 
Umfang: 15 Stunden Einzelpreis: € 300,-- 
Leitung: Rainer Socher 
Inhalt: 1. Alltagsdenken – wissenschaftliches Denken (Methodik) 

- Abbau von Berührungsängsten gegenüber der wissenschaftlichen Methodik. 
- Notwendigkeit der Überschreitung des Alltagsdenkens durch die wissenschaftliche Methodik. 
- Die wissenschaftliche Methodik als Möglichkeit, die eigenen Formen des Führwahrhaltens, Argu-

mentierens und Kommunizierens kritisch zu reflektieren.  
2. Zwei Forschungswege: Quantitativ – qualitativ 

- Darstellung der zwei Wege wissenschaftlichen Forschens: Der Unterschiede, der jeweiligen Vor- 
und Nachteile, Einsatzbereiche und Gütekriterien. 

3. Quantitatives Arbeiten 
- Darstellung des quantitativen Forschungsprozesses anhand eines Beispiels aus der Therapieeffekt-

kontrolle.  
- Anführung der wichtigsten quantitativen Designs. 

4. Eine quantitative Methode: Der Fragebogen 
- Konstruktion und Auswertung 

5. Qualitatives Arbeiten 
a Datenerhebung: Das Interview 
b Transkription: Die Verschriftlichung der Interviewdaten 
c Auswertung: Analyse von Leitfadeninterviews 

• Qualitative Inhaltsanalyse 
6. Wissenschaftliches Arbeiten 

a Aufbau von wissenschaftlichen Arbeiten 
b Literatursuche 
c Exzerpte 
d Zitieren – Literaturliste 
e Wissenschaftliches Schreiben 

 

Teil 2 Literaturrecherche, Rezeption von wissenschaftlichen Texten und Schreiben 
einer wissenschaftlichen Arbeit 

Umfang: 15 Stunden Einzelpreis: € 250,-- 
Leitung: Gregor Wasicky 
Inhalt: Dieses Seminar vermittelt den TeilnehmerInnen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten des wissenschaft-

lichen Arbeitens, welches die Voraussetzungen für das selbständige Verfassen einer wissenschaftlichen Ab-
schlussarbeit darstellt.  
In diesem Zusammenhang soll die strukturierte Literaturrecherche als erster wichtiger Schritt im wissen-
schaftlichen Diplomarbeitsprozess veranschaulicht werden.  
Darauf aufbauend, wird der qualifizierte Umgang mit wissenschaftlichen Texten im Hinblick auf das fachkun-
dige Erfassen wissenschaftlicher Ausdrucksweisen und Inhalte geübt.  
Diese Stufe spielt eine zentrale Rolle für das nachfolgende Verfassen der wissenschaftlichen Arbeit, die im 
Schreib-Training entlang einer Richtschnur spezifischer Vorkenntnisse erprobt werden soll. 
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Seminarunterlagen: 
Die im Rahmen des Aufbauseminars verwendeten Unterlagen werden als Download auf unserer Home-
page zur Verfügung gestellt. Wir ersuchen um Bekanntgabe Ihrer E-Mail-Adresse. 
 
 
Termine / Anrechnungen: 

 TeilnehmerInnen 
aus Wien 

TeilnehmerInnen aus 
den Bundesländern 

Anrechnungen möglich 

Teil 1: 3 Termine  
à 5 Stunden 

2 Termine  
à 7,5 Stunden 

Nein 

Teil 2: 2 Termine  
à 7,5 Stunden 

2 Termine  
à 7,5 Stunden 

Für TeilnehmerInnen mit abgeschlos-
senem (Fach)Hochschulstudium  Ja 

 
 
 
Anmeldung: 
Für die Anmeldung ersuchen wir um Übermittlung des ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeblattes 
sowie um Überweisung der Ausbildungskosten auf das Konto der ARGE Bildungsmanagement Wien bei 
der Raiffeisenbank Horn, BLZ. 32990, Kto-Nr. 3.845.674. 
 
 
 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr ARGE-TEAM 
 Dr. Klaus Rückert 
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Geschäftsbedingungen für das Aufbauseminar 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und ersuchen Sie, die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis zu nehmen. 

1. ANMELDUNG 
• Meine schriftliche Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet mich unter Berücksichtigung der Stornobedingungen zur 

Zahlung der Kursgebühr. 
• Gleichzeitig anerkenne ich die im gültigen Curriculum angeführten Konditionen sowie die nachfolgend angeführten Zahlungs-

, Storno- und Kündigungsbedingungen. 
• Die Anzahl der Ausbildungsplätze ist begrenzt. Sie werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 

2. DAUER 
Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Annahme der Lehrgangsanmeldung durch die ARGE Bildungsmanagement Wien. Es 
endet nach Absolvierung der Masterprüfung und Verleihung des Masterdiploms (spätestens 2 Jahre nach Ausbildungsbeginn). 

3. LEISTUNGEN DER ARGE BILDUNGSMANAGEMENT WIEN 
Die ARGE Bildungsmanagement Wien sichert Ihnen schriftlich und verbindlich einen Ausbildungsplatz zu. Die Ausbildung umfasst 
alle Leistungen von Seiten der ARGE Wien gemäß gültigem Curriculum. 

4. LEHRGANGSKOSTEN  
Bildung ist wertvoll und nicht kostenlos. Wir bieten ein faires Preis – Leistungsverhältnis. Kostenaufstellung siehe Programm. 

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Die Gesamtkosten werden den TeilnehmerInnen vor Ausbildungsbeginn von der ARGE Bildungsmanagement unter Angabe einer 
Zahlungsfrist vorgeschrieben. Wird diese nicht eingehalten, folgt eine Mahnung mit Setzung einer Nachfrist. Wird auch diese nicht 
eingehalten, besteht Zahlungsverzug – dies kann den Ausschluss vom Masterprogramm nach sich ziehen.  

6. STORNO- UND KÜNDIGUNGSBEDINGUNGEN 
Bei Stornierung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn mittels schriftlicher Abmeldung (Datum des Poststempels) wird eine 
Bearbeitungsgebühr von € 80,- einbehalten. 
Bei Stornierung innerhalb von 30 Tagen vor Kursbeginn sind 50 % der Ausbildungskosten zu bezahlen, es sei denn, Sie 
können für Ihren Ausbildungsplatz eine/ einen ErsatzteilnehmerIn benennen. 
Bei Stornierung nach Beginn des Masterprogramms muss die gesamte Lehrgangsgebühr bezahlt werden. 
Eine Rückerstattung bereits eingezahlter Beträge nach Beginn der Ausbildung kann nicht erfolgen. 
Im Fall der Absage eines Lehrgangs aus organisatorischen Gründen werden die bereits eingegangenen Zahlungen an die Teil-
nehmerInnen rückerstattet. Weitergehende Schadenersatzansprüche entstehen nicht. 
Die ARGE Bildungsmanagement behält sich in begründeten Fällen (Nichterfüllung der Ausbildungsanforderungen, z.B. durch zu 
geringe Anwesenheit, persönliche Nichteignung, etc.) das Recht vor, das Ausbildungsverhältnis vorzeitig zu beenden.  
In diesem Fall ist folgende Vorgangsweise vorgesehen: 

• Benachrichtigung der/des Teilnehmerin/s, dass die Anforderungen der Ausbildung nicht erfüllt wurden. 
• Fristsetzung für die Aufhebung der anstehenden Defizite 
• Entscheidung über Verbleib oder Ausschluss der/des Teilnehmerin/s nach Ablauf der Frist durch die ARGE- Leitung. 
• Im Fall von zivilrechtlichen Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt als vereinbart, dass zunächst eine Mediation am Ort des Sit-

zes der ARGE (das ist derzeit Wien) durchgeführt wird. Die Kosten dafür tragen die Konfliktparteien je zur Hälfte. Erst für 
den Fall, dass binnen 3 Monaten nach Beginn der Mediation keine Lösung erzielt worden sein sollte, kann von jeder Seite ein 
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren eingeleitet werden. 

7. VORVERTRAGLICHE SCHUTZ-, SORGFALTS- UND AUFKLÄRUNGSPFLICHT (ABGB § 878 SATZ 3) 
Die AusbildungsteilnehmerInnen sind gemäß ABGB § 878 Satz 3 über die beruflichen Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten 
der Ausbildungen informiert. 

8. GERICHTSSTAND ist Wien; es gilt österreichisches Recht. 

9. SEMINARORTE 
Die einzelnen Seminare werden im ARGE-Haus oder in Seminarräumlichkeiten in Wien durchgeführt. In den Lehrgangsgebühren 
sind die Reisekosten, die Kosten der Aufenthalte und der Verpflegung in den Seminarräumlichkeiten nicht enthalten.  

10. DOKUMENTATION 
Die AusbildungsteilnehmerInnen stimmen einer Veröffentlichung ihrer schriftlichen Diplomarbeiten auf der Website der ARGE und 
einer allfälligen Verwendung eines Gruppenfotos zu Dokumentationszwecken zu. 

11. PLAGIATSPRÜFUNG 
Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Plagiatsprüfung zu meiner Diplomarbeit, Abschlussarbeit, MasterThesis zur Sicherung der 
guten wissenschaftlichen Praxis durchgeführt wird. Positive Befunde haben automatisch die Ablehnung der Arbeiten zur Folge. 

12. ÄNDERUNGSVORBEHALT 
Notwendige Änderungen inhaltlicher od. finanzieller Art*), in Bezug auf Lehrveranstaltungsort, Zeit, ReferentInnen, einzelne Lehr-
veranstaltungen und Anzahl der TeilnehmerInnen infolge von geänderten Rahmenbedingungen, Gesetzen etc. obliegen der Lehr-
gangsleitung und berühren die sonstige Gültigkeit des Ausbildungsvertrags nicht. 

 
Stand: September 2008 

 

                                                 
*) Im Interesse der Studierenden: Preisänderungen können nur bis zum Startseminar erfolgen, falls dies eintritt, ist für die TeilnehmerInnen ein 
kostenloser Rücktritt innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe möglich. 


